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Anordnung.
Auf Grund des 8 8 der Bekanntmachung res Kriegser¬

nährungsamtes über die Bewirtschaftung von Mi >.ch und den
Verkehr mit Milch vom 3. Oktober 1916 wird folgendes be- -
stimmt:

8 1.
Ter Höchstpreis für 1 Liter Vollmilch beträgt, wenn die

Milch in den Räumlichkeitender Milchkuranstalten von Hersche
und Sanitas in Bad-Ems als vorschriftsmäßige Kurmilch
verabfolgt wird, für das Liter Mk. 1.10 und wenn die Milch
außerhalb der Räumlichkeiten der Milch,kuranstaltengeliefert
wird Mk. 1.— für das Liter.

Auf andere Milchkuranstalten findet dieser Höchstpreis nur
mit Genehmigung des Vorsitzenden des Kreisausschnsses statt.

8 2.
Mil Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe

bis zu Mk. 10 000,— oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft, wer dieser Anordnung znwiderhandelt.

8 3.
Diese Anordnung tritt mit dem' Tage der Veröffentlichung

in: amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 1. Mai 1917.
Der Kreisauhschutz des UnterlahnkreiseS.

Tuderstodt.

J .-Nr. II . 5268. Diez,  den 5. Mai 1917.

Brtr. Kriegerehr«ng und Kriegergräberfürsorge.
Ter mit Umdruck-Verfügung vom 17. April d. Js ., J .-Nr.

II. 4461, mitgeteilte Fragebogen der Rezirksberatungsüelle für
Krieaercbrnng und Kriegergräberfürsorge ist uns ordnnnzs-
mätzig ausgesüllt dis spätestens 10. Mai d. Js . zurückzwendcn

Ter Termin ist genau einznhalten und darf nicht über¬
schritten werden. »er LO»dr«t.

»udervadt.

Bekanntmachung
der neuen Fassung der Verordnung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf.  Vom 28. April 1917.

Auf Grund des Artikel 2 der Bekanntmachung , be¬
treffend Abänderung der Bekanntmachung über -die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-
Gestabt . S . 357), vom 4. April 1917 (Reichs Gesetzbl. S.
316) wird die neue Fassung der Verordnung über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf nachstehend bekanntgemacht.

Berlin,  den 26. April 1917.
Ter Stellvertreter des Reichskanzler»

Dr. tzelfferich.

Verordnung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf.

I L i- 5-
-Wahrend der Dauer des .gegenwärtigen Krieges kann

das Eigentum an Gegenständen des Kriegsbedarfs und an
Gegenständen, die bei der Herstellung oder dem Betriebe voit
Kriegsbedarssartikeln zur Verwendung gelangen können,
unbeschadet der Zuständigkeit der Militärbefehlshvber , auch
durch Anordnung der Kriegsininisterien oder des Reichs-
Marineamts oder der von ihnen bezeichneten Behörden auf
eine in der Anordnung zu bezeichnende Person übertragen
ivcrven.

Tie Anordnung kann durch Mitteilurig an den Be¬
sitzer oder durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen; im
ersteren Falle geht das Eigentum über, wbalö die Anord¬
nung dem Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf
des Tages nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in welchem
die Anordnung amtlich veröffentlicht wird.

Tee Besitzer ist verpflichtet, die Gegenstände heraus¬
zugeben, insbesondere sie auf Verlangen und Kosten des
Erwerbers zu überbringen oder zu versenden.

Die Uebertragungsanordnung kann mit Zustimmung
des früheren und des neuen Eigentümers widerrufen wer¬
den. Ter Widerruf ist an den früheren Besitzer zu richten.
Wird der Gegenstand, dessen Enteignung widerrufen wurde,
an den früheren Besitzer zurückgegeben, so gilt die Ueber¬
tragungsanordnung als nicht erfolgt , und Rechte, mit de¬
nen der Gegenstand zur Zeit der Enteignung belastet war,
foivie Zurückbehaltungsrechte gelten als nicht erloschen.
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A3.
Tcr Uebernahmepreiswird unter Berücksichtigung des

Friedeirspreises zuzüglich eines nach den Berhältnisien des
binnlsulle angemessenen Gewinns durch ein Ŝchiedsgerrcht
endgültig festgesetzt. Bei den, nach dein 31. Jul , 1914 aus
dem Ausland eingeführten Gegenständen ist an Stelle des
Friedenspreises der Einstandspreis des Einfuhrenden zu
-erückjichtiaen.

Der Uebernahmepreis ist bar zu zahlen.
Aus dem Uebernahmepreise sind die Ansprüche dritter

Personen, die auf die enteigneten Gegenstände Aufwen¬
dungen gemacht haben, oder denen an diesen Gegenständen
ein dingliches Recht oder ein Zurückbehaltungsrecht zu-
stand, vorweg zu befriedigen, soweit solche Ansprüche bis

. zur Festsetzung des tlebernahmepreises bet dem Schiedsgericht
angemeldet oder glaubhaft gemacht sind. .

' Soweit es sich um das Eigentum feindlicher Auslanver
handelt, kann der Reichskanzler im Wege der Vergeltung
abweichende Bestimmungen treffen.

8 3.
Ta-. Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung von

einem Vorsitzenden und vier Beisitzern.
Ist anzunehmen, daß der sestzusetzende Uebernahmepreis

den Betrag von eintausend Mark nicht übersteigen»nerve, so
ae,tilgt die Zuziehung vo'.r zwei Beisitzern. /

Tee Vorsitzende kann im Ernverstand irrste nut dem
zuständigen Kriegsministerium oder dem Reichs-Marine
amte bereits vor der Entscheidung des Schiedsgerichts me
Uebetweisiing von Abschlagzahlungen veranlaßen, ,̂er Ge¬
samtbetrag der Abschlagzahlungen darf den tomiwnt Kriegs¬
list rusteri um oder dem Reichs-Marineamt als Friedenspreis
oe-eichneten Preis nicht übersteigen. -

Der Vorsitzende wird vom Re,chska»zler ernannt. D-.e
db -," '_ ‘. ronvtf-Jumhpn fcprmpu »inft ihuit otct
ans
ajDriU.iUU ».*»•*»«;»» -- - - « ,
cunvit Bezirk sich die Gegenstände ganz oder zum chkil bc-
,'indeu Im Falle des Abs. 2 kann der Vorfitzende die¬
jenige amtliche Vertretung des Handels um Vorschlag, der
Beisitzer ersuchen, in deren Bezirk die Sitzung des scbiedS-

Mf Mgr,7 -kS,, »« »um MDlSuf ' dl !« Hl» l>rt3iiinifii » eii
Rrfft nr.pi t»io au  einer il >»> ncf»nttetc >, « etnröcituno i»p<»
S*ctfüflurtfi zu verwehren und pfleglich -zul vehansein

Sitzung Hilfsbeisitzer zuziehen. Als Hilfsbei,lyer soll nur
be.'-'lien werden, wer von dem Deutschen Handelslag«der
i-i einem anderen Verfahren vor dem Schiedsgerichtevon
einer amtlichen Vertretung des Handels als Bei.rtzer bor-
g-schlaceu worden ist oder wer zum Richteramte befähigt i,t.

'Der Reichskanzler erläßt die nähere» Bestimmungen.
Die Kosten des Schätziingsverfahrensfallen de», Reiche

zur Lust. , .
Die Kriegsministerien und das Reichs-Mariueamt oder

die von ihnen zu bezeichnenden Behörden,nid, unbescha»ct
der Zuständigkeit der Militärbefehlshaber, befugt, Gegen¬
stände die ans Grand des 8 1 der Inanspruchnahme unter¬
ließen̂können, zu beschlagnahmen. Die Beschlagnahme er¬
sucht durch öffentliche Bekanntmachungoder durch Mitte,-

CUti uui vct Öffctttltdjw.* — - ;T"p7”/ x '
dem Fugehen der Mitteilung oder, soweit sic noch Nicht vor¬
igen - Gegenstände betrifft, mit deren Entstehungm
Kraft. Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Bor-»ibme von Veränderungen an den von ihr berührten(>ic
aenstänvc» verboten ist und rechtsgeschäftliche Berfugun-
-aen ül>er sie nichtig sind. Den rechtsgeschastlichen Verfugun-
K rtaje^ bSEä» »l -ich. we in- fm >« » • « »»
ftreclunc oder Arrestvollziehung erfolgen. Trotz der Be¬
schlagnahme sind alle Veränderungen und Bernigiangen
zulässig, die mit Zustimmung der beschlagnahmenden-- teile
or jochen.

^Ui- dil Verwahrung und pflegliche Behandln,,cs der von
der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände und für die
durch die Beschlagnahme bewirkte Verfugungsbe,chranknng
kann um angemessene Entschädigung gewährt werden, soweit
dies au» besonderen Gründen, namentlich mit Rücksicht aus
die Dauer der Verwahrung oder der Berjügunzsbefchran-
kilna. der Billigkeit entspricht. Die Entschädigung„t aus¬
geschlossen, insoweit während der Dauer der Befchlagnahme
die Gegenstände übernommen oder anderweit verwertet wer¬
den. Tic Entscheidung erfolgt endgültig durch d,e höhere
Verwaltungsbehörde.

8 ^ «
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimm

ten Behörden erlassen die Ausfühnlngsbestimnr'urgett.
8 8.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bi» zu zehntausend Mark wird, sofern»licht nach all-
gemiinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, be
l 'wer der Verpflichtung, die enteignet,'» Gegenstände

heiauszugeben-oder sie aus Verlangen des Erwerbers zu
üürrbrinaen oder zu versenden, zuwiberhandelt; .

2 wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand berseue
s,rafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbsze¬
ch äst über ihn abschließt; ,

8. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
au verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt,

4. wer den nach8 ö erlassenen Ausfühluilgsbeitinlmnngen
zuwiocrhanvelt. ^ ^

D.e '88 2 und 3 finden keine Anwendung auf Gegen-
stände, ftir di? Höchstpreise festgesetzt sind oder festgesetzt wer-
den- .. . - , |a

soweit von den Militär- und Mannebehörden, ein¬
schließlich der Befehlshaber, vor dem Inkrafttretenk.eser
Verordnung über das Eigentum an befchlagnahmün Gegen¬
ständen des Kriegsbedarfs verfügt worden ist, finden die
Borsc! listen der 88 2 und 3 Anwendung, wenn nicht der
Uebernahmepreisvertraglich vereinbart oder nach den Be¬
stimmungen des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom
Juni 1873(Reichs-Gesetzbl. S . 129) oder durch rechtskräf¬
tiges lirtcil festaesetzt worden ist.

J Du - 88 2 und 3 finden keine Anwendung an, Gegen--
st.'inl'e die vor dein Inkrafttreten dieser Verordnung be¬
reit-- u, den von deutschen Truppen besetzten feindlichen Ge-
bie.-en von Militär- oder Marinebehörden rnifchlievlich der
Befehl»-Haber, beschlagnahmt worden.M - . Der Bevchlag.
nahine steht es gleich, wenn eine militari,che Dienststelle
sich in den Gewahrsam der Gegenstände gc,etzt oder sonst.vu
tatsächlich über sie verfügt hat.

Auf Beschlagnahmen von Gegenständen des Kriegs¬
bedarfs, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung von
den Militär- und Marinebehörden. ein,chlieyitch der Be»eh'.s-
Haber angeordnet sind, finden die Vorschriften des § 4
Abf 3 Anivendung: eine weitere Entschädigung ist au»ge-

schlofsen. ^ g
Diese Verordnung tritt' mit dem Tage der Verkündung

in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt en Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Nichtamtlicher Teil

Deutscher Reichstag.
102. Sitzung vom 7. Mai 1917.

Das Haus setzte heute die zweite Lesung des Militär-
etats vor schwach besetzten Bänken fort. Die Zahl ber m
Form vou Resolutionen gekleideten Reick,stagswun,a,eh.ii
eine Sieigerung erfahren. So verlangen die sozial.mr»

Ls _
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verun « t>«v Sott .citenV.etme \ovbcxt . » \« .oslattemotxtttVtYe
Avbeicsa «rneinschast hat Uire AntvLze cum  Eknietzttttg eine»
fee?outcttn Ausschusses zur Überwachung der, xrrwgssVch-— auch im

Avaftii' n
Ŵ m  der

pvitjtontevten, wäbrend des Krieges aber wieder verwendeten
Beamten an.

IIIll UVIll utiuuinni Ausruf ~v~ - -- - . T J.
nebenö beschäftigte und dabet metute, der General batte
besser getan, wenn er sich vor Erlaß des Aufruss mit den
Arbettern in Verbindung gesetzt hätte . ^ Die schuld an
den Ätunitionsarbeiterstreiks schob er au , die - oztaldenun
krattichc Arbeitsgemcinschast. Dann kam der Fortfchrttft
liche Abgeordnete Dr . Müller -Meiningen zu Wort , der noch
einmal eine sofortige Beseitigung der Strafe des " Nblurens
und eure Reform des Beschwerderechtsverlangte . Mlieilige
Zustimmung fand der Redner , als er dte Art der Verleihung
d. s Eisernen Kreuzes scharf kritisierte . Wahrend ' nr dte
Soldcutn der Front nur .spärlich Eiserne Kreuze zur Ver¬
fügung ständen, ergieße sich über die Etappen und die Gar¬
nisonen ein wahrer Ordenssegen, ein Zustand, der unhaltbar
sei und bei den kämpfenden Truppen große Minpnamunz' , t «n _ _ «. . . yiiveiviii iPIti

uaoie Tr . Müller über noch immer oe,regende ouruck-
sktzungrn von Offiziersaspiranten in der Armee ans kon¬
fessionellen oder gesellschaftlichen Gründen . Oberst v. Sn ;*

aeworten ist, aber an allen Stellen seien dte Vorurteile noch
nicht geschwunden. Im übrigen bekämpfe er den - uxus in
manchen Osfizierskasinos und das Besichttgungsunwe,en.

Der Ve r fa ss u n g s a u s s chu h des Reichstages nahm
Linen Zentrumsantrag an, nach dem Besoldungen und son¬
stige Gebührnisse für Heer und Manne ut mreg und Fru-
den auf Grund reichsgeseylrcher Vorfchnste " ^ olgm Wn-
ter angenommen wurde ein Antrag , daß Bundes . at . Mit¬
glieder im Reichstage jederzeit während der Beratung zu
den Vkrhandlungsgegenstäitden gehört werden mw,en . auch
wenn die Ansichten ihrer Regierung bau der Mehrheit der
BnndeSratsmitglteder nicht angenommen worden ,mö. AN-
nahme' sand ein Antrag , dem Artikel Ist der Reichsverfa„ nng
hiitzuzufüaen : Der Reichskanzler und ,etne Ltellbettr . Gr
haben das Recht, im Reichstag artch auverbalb der Tages¬
ordnung jederzeit das Wort zu ergreifen. —testr letzt. rt
Antrag beschränkt das bisher allen Bundesratsnritglie-
drrn zustehende Recht, jederzeit außerhalb der Tageöotd-
nung das Wort zu nehmen, aufst.tn Reichskanzler und ,eine
Stellvertreter . Artikel 22, 1 der Reichsversal,ung ,oll in

stattfinden . Ter Ausschuß stimmt zu. eben,o dem Antrag,
das, der Reichstag bet Wahlprüfungen Auskunft von den ->e-
hvrden verlangen und Amtsgerichte zu Zeugenvernehmungen

heraî iehen ^ u ^ t a u g ^ u fj des Reichstages beschäftigte
sich weiter mit den besetzten Gebieten, staats,ektetat | i\
Helfstrich führte aus . daß es die gegebene Richtlinie für
iiniere Verwaltung in Polen sei. die deutschen und dw
polnischen Interessen nach Möglichkeit zu veremvaren Der
Mleae und Nährung der Jnteres,en des beietzten Lande-.'
seien aber Grenzen gezogen an den Harten Etsvrderins .en
des Krieges. Die Polen dürften nre oerge„en. daß, ihr
Vaterland nur uns und unseren Stegen eine künftige selb-

£el ti v w & ViV u u i\ «, a u » \ u Sl » «<!. .uvi -V,u , .
tiinUUi ’JJlontaft ^auvt \öA',V\d- ttbex ]®iVet»bi \VawT»*= \vv._
fzfelf chernahrunasfraarn , wobei Vtöfttent ses Metect»-
ernährungsamts b. Batockt der Wiltiakeit der kleinen Lcuvs-
w'irte uneingeschränktes Lob zollte. Ihr Verhalten war be¬
wundernswert . Herr v. Batocki seht großes Vertrauen ur
sie Die Großbetriebe mit ihrer Abhängigkeit von den Land¬
arbeitern sind stärker gefährdet. Die Landwirte dürfen
nicht zu scharf von Nahrungsmitteln entblöfft werden.

Wachsende Kriegsmüdigkeit der
französischen Infanterie.

WTB . Berlin,  6 . Mai . (Nichtamtlich.) Mannschaft
ten der 852. Division ergaben sich bei dem französischen
Angriff am 28. April südwestlich von Lvivre ohne ,ede
Gegenwehr, als sie die deutschen Gräben erreicht hatten.
Sie sind kriegsmüde und haben alle Zuversicht verloren.
Wohl würden nach ihrer Ansicht die Angriffe fortgesetzt
werden Artillerie und Munition sei reichlich vorhanden,
aber selbst ihre Offiziere glauben nicht mehr an ihr Gr-
lilu.cn Ihr eigener Kompagnieftihrer sei bei dem Au griff
zurückgeblieben. Zwei andere Kompagnieführer hatten ,,ch
in den vorhergehenden Tagen geweigert, Viesen Angriff
ourchzuführeii. Die Verluste seien zu schwer. Allem am
ersten Angrisfstag hätten die Truppen zwischen Fort Br,-
mont und der Aisne 8000 Verwundete gehabt. Auch bet
diesem Angriff hätten die deutschen Maschinengewehre alles,
-ras hinter der ersten Welle folgte, einfach niedergemaht.
D»e,'er Angabe ist hinzuzuführen , daß die Strecke zwischen
Brimont und Aisne nur knappe acht Kilometer betragt.
Tas französische Infanterieregiment Nr . 20 der 33. Dw '.,um,
Kt8 dein. 'Angriff des 17. April mit einem Bataillon ein
gesetzt loar und am 25. 'April mit hundert Mann pro
Kompagnie aus der Stellung zurückkehrte, joltte am 2>.
Avril wiederum zunt Angriff Vorgehen. Indessen druare pich
auf dem Marsche schon die Hälfte der Mannschaft , ,o dag
nur dte Hälfte zum Angriff vorgmg .^

Versenkt.
WTB Berlin,  7 . Mai . Im Kanal , m der Btscaha

und in bcr Nordsee wurden neuerdings versenkt: ll ^Tamp-
fer. 1 Segler , 1 Fischdampfer mit 31000 Br .-R.-D.

Unter den versenkten Schiffen befanden sichn. a . itaue-
i nisiber Dampfer „Savio " (1022 Tonnen ) Ladung Kohlen

von England nach Frankreich , russischer Dampf er , Eundot
(35(>2 Tonnen ), Ladung Kohlen und stuckgut .daiunt . i,
Granaten und Sprengstoffe) nach Gibraltar für cmgli,cheRe¬
gierung , französischer Dreimastschoner „La ProvlÄence,,
Ladung Kohlen von England nach Frankreich, englftcher
Fischt ampfer „Upton Castle", ein unbekannter beladener
Lampstr und ein unbekannter leerer englischer Dampfer , dre
beide aus demselben Gcleitzug herausgeschofskn wurden,
ein abgeblendeter beladener Dampfer , beide nur Kurs nach
Engle.no, ein bewaffneter unbekannter Dampfee. ,

' Zu den bereits früher beröffentlichten U-Bootserso !gm
sind noch folgende Einzelheiten nachzutragen , dre bewaff-
neten englischen Dampfer „Scalpa ' (1010 Tonnen ), La¬
dung unbekannt , Deckslast Apfelsinen und B^ iebela, „sculp-
tor " (3846 Tonnen ) mit Getreide, „Tempus <298.. -tonnen)
mit Erz , „Pontiac " (1608 Tonnen ) nut Stückgut „Nee-
past-ah (1700 Tonnen ). „Eptapyrgion " (43W ^ vnnem
mit Hafer und Büchsenfleisch, „Anglest" " -̂ '31 sonnen)
mit Hafer und Stahl , „Ferndene " (37<0 Tonnen ), nur >c-
treid ?, englischer Segler „Laura " wkt Holzchming.

PM Berlin,  7 . Mai . Der englische Oeltanldamp-
ser Sau Hilario , dessen Versenkung dieser Tage gemeldet
wurde war eines der größten schiffe girier Gattung.
Bei 10157 Brutto -Register-Tonnen war er 162 Mete , lang,
20 Metel breit und hatte einen Tiefgang von 10 Nieter . Das

^ Schiff war erst 1913 auf der Werft von Palmers n Co.
iu Newcastle erbaut und gehörte der Eagle Transport
6o Die Ladung bestand aus 18000 Tonnen schwerol . ftc a
dieser Masse kann man sich einen Begriff machen, wenn
man bedenkt, daß sie die volle Bunkerftiilung von fünf Grvß-
kampstchifsen der 'Queen -Elizabeth -Klasst darstellt , d.e be¬
kanntlich reine Oelseurung haben.



Das Lebe« auf einem deutsche« U- Boot.
lieber daS Leben und Treiben auf de» deutschen Tauch¬

booten machte Kapitänleutnant Frhr . v. Forstnir Vertretern
der Presse gegenüber Mitteilungen , denen wir folgendes ent¬
nehmen:

Das Tauchboot konnte erst zu einer wirksamen Waffe um¬
gestaltet werdest, nachdem es gelungen war , einen Motor zu
schassen, der mit einem betriebsicheren fetten Oel und Pe¬
troleum betreibbar war . Die mehrfachen Unfälle , die un¬
sere jetzigen Gegner mit ihren ersten Tauchbooten erlebten,
sind fast ausschließlich darauf zurückzuführen, daß die Mo¬
lare mit leichten Oelen wie Gasolin und Benzol betrieben
wurden . 1907 gelang es unS, einen solchen betriebssicheren
Motor zu schaffen und damit das erste Tauchboot , U 1" als
tadelloses Tauchboot in Dienst zu stellen , dessen Top sich bis
heute noch glänzend bewährte / Bis heute ist in unserer
Marine nur ein Betriebsunfall vorgekommen, oer ruit dem
Motor zusammenhing . Er betraf das Tauchboot 3 ; auch dieser
forderte verhältnismäßig wenig Opfer : drei Mann . Nicht
zu vergessen ist, daß gleichzeitig mit der Fertigstellung des
ersten brauchbaren Tauchbootes auch oas Hebeschiff „Vulkan"
in Dienst gestellt wurde , das erstmalig bei dem Unfall des
„U 3" mitwirktc , dem die Rettung der übrigen Mannschaft von
28 Personen gelang , seitdem hatte das Hebeschiff keine Ge¬
legenheit , in Tätigkeit zu treten.

Der Redner schilderte dann die Einrichtung des Tauch¬
bootes , in dessen engem Rohre die Räume für den Komman¬
danten , die Offiziere . die Unteroffiziere und Mannschaften sich
nebeneinander befinden Zwischen ihnen ist der Maschincn-
raum . Jedes Winkelchen und Eckchen seien zur ZZ.i mir Tor¬
pedos und Granaten ausgefüllt ; letztere würden wgar von den
Mannschaften mithin die Kojen genommen , um nur Platz
zu schaffen. Während des Dienstes ist nur die Wache in
Tätigkeit , die ganze übrige Mannschaft benutzt die fre' e Zeit
ausschließlich zum Schlafen . Gleiche Kost genießen Offiziere
und Matrosen . Jede Unterhaltung im Schiff wird von allen
Leuten gleichmäßig vernommen . Geheimnisse gibt es nicht.
So bringt das Zusammenleben in einem engen Raum —
man denke an die Rekordfahrtcn von 55 Tagen , jenes kamerad¬
schaftliche Vettrauensverhältnis zustande, das d>e Voraussetzung
für unsere Erfolge ist. Während der ganzen Tnhrt bleibt
die Mannschaft fast ausschließlich unter Deck. Es gibt Leute,
die während der ganren Fahrt nicht einmal die Sonne sahen.
Aus der Kommandobrücke dürfen sich nurdie allernötigstcn Leute
aufhalten , damit beim Untertauchen des Bootes keinerlei
Schwierigkeiten entstehen . Die Luft des Jnnenraumes ist wohl
für einige Stunden durchaus erträglich . Ans großen Flaschen
wird der benötigte Sauerstoff je nach Anzahl oer vorhandenen
Mannschaften in den Raum geblasen. Ost freilich muß die
fehlende Menge durch andere Ehemikalien ersetzt werden . Es
ist sch>on vorgekommen, daß die Mannschaften in hoher Not
die in den Torpedos enthaltene komprimierte Luft eiliges ogm
hat , bis das Boot wieder an die Oberfläche gelangen könnte.

Der Redner durchflocht seine Schilderung mit einer großen
Anzahl Einzelerlebnisse . Er erzählte von der peinlichen Ueber-
raschung der Feinde über das erste Austauchen des Tauchbootes
im Mittelmeere , dem es gelungen war , durch oas Netz an der
Meerenge von Gibraltar zu schlüpfen, . dem Erstaiilicn des
englischen Kapitäns darüber , daß auf unseren Tauchbooten
der Alkoholgenuß verboten ist, und der auch nicht begreifen
konnte, wie deutsche Seeleute sich an den Zeichnungen der
Kriegsanleihe beteiligen konnten . Zur Schilderung der Le-
bensmitteinot in England gab Forstner den Bericht eines
spanischen Kapitäns wieder , der in England nur für einen Tag
Proviant erhielt und für seine weitere Fahrt erst in Frank¬
reich Lebensmittel einnehmen mußte.

. Ter Redner schilderte u. a. nach die Beobachtung eines
hcrannahenden feindlichen Schiffes . Sobald nur die Mastspitze
von der Brücke des Tauchbootes gesichtet wird , taucht das Brot
unter und sucht nun das Schiff durch das Periskov zu fin-

•̂ pt . Oft vergehen Stunden größter Spannung , ehe das Vor¬
haben ae. .ngt . Groß ist aber der Jubel , wenn das feindliche
Schiss durch glückliche Treffer abgetan ist. Tenn auch an
bangen Stunden fehlt es den Tauchbvotleuten nicht, aber schnell
lricht sich, immer wieder der nicht nur in der Marine , sondern
im ganzen Heer» herrschende Humor durchs
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unserer wichtigsten Nahrungsmittel.

(4. Fortsetzung .)
Die Fische«

Die starke Verminderung der Fischdersorgung hatte natur¬
gemäß ein starkes Steigen des Fischverbrauchs zur Folge.
Tie deutsche Fiichernte reichte schon in Friedenszeiten nicht nn-
nähernc, ans . um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befrie¬
digen. Wir hatten im Gegenteil eine sehr starke Einfuhr.
Neben 17,. Millionen Faß Heringen wurden noch 169 900
Tonnen Fische und Fischerzeugnisse eingesiihrt . Tie Einfuhr
erfolgte vorzugsweise aus den skandinavischen Ländern und
Holland , ober auch England und Belgien waren nicht unerheblich
beteiligt Während letztere mit Kriegsbeginn natürlich sofort
ansficlcn , bekamen wir aus Holland und Skandinavien poch
in den ersten beiden Kriegsjahren nicht unbeträchtliche Mengen
von Fischen, wenn auch zu sehr hohen Preisen , herein . Ende
1916 hatte jedoch Englands , die Rechte der Neutralen rück¬
sichtslos vergewaltigende Politik — man erinnere sich an die
gewaltsame Zurückhaltung der holländischen Fischerflotlitten in
England , die englische Kohlensperre für die skandinavischen
Länder usw. — es dahin gebracht, daß unsere Fischeinsuhr
auf ein Mindestmaß herabging . Gleichzeitig setzte auch die
für die Fischerei ungünstigste Jahreszeit mit ihrem langan¬
haltenden , harten Frost ein, sodaß zu beftirchten war , daß
die nunmehr zur Verfügung stehenden, äußerst geringen Fisch-
mengen in irgendwelchen unlauteren Kanälen restlos verschwin¬
den würven . Um den geringen Rest der noch verfügbaren Fische
denjenigen Stellen zuführen zu können, die den dringend¬
sten Bcdars ' hatten , wurde in dieser für die Fischversorgung un¬
günstigsten Zeit der Reichskommissar für Fischversorgung ein¬
gesetzt. Nicht seine Organisation hat die Fische vom Markt
Vertrieben, sondern er kam in ein leeres Hans , und seine
Aufgabe konnte es nur sein, alle Kräfte daran zu ,setzen,
eS wieder zu stillen.

So ist es denn auch in letzter Zeit nicht nur gelungen,
die angrenzenden Neutralen wieder zu größeren Fischliefe¬
rungen zu veranlassen , sondern inan bat auch die deutsche
Fischerei mit allen verfügbaren Mitteln gefördert . Man muß
sich einmal klar machen, mit welchen Schwierigkeiten diese
in Kriegszeiten zu kämpfen hat . Tie Fischdamvjer iverden
von unserer Marine zur Sicherung der deutschen Küste ge¬
braucht , die Mannschaften , naturgemäß gerade in der Fisch -r-
kdvölkerung fast durchweg kriegsverwendungsf .il, ig, sind ein¬
gezogen, das Netzmaterial ist kaum instand zu halten , neues
fast gar nicht zu beschaffen; macht es doch schon Schwierigkeiten,
ein Ende Bindfaden zu bekommen und nun erst erstklassiges,
den Anforderungen gewachsenes Netzgarn. Ganz abgesehen
davon , daß den Fischern durch die Minen ständig Tod und
'Verderben droht . Aber, wie gesagt, es ist gelungen , diese
Schwierigkeiten wenigstens teilweise zu überwinden , und wir
können mit Vettrauen auf eine bessere Filchzichuhr in Zu¬
kunft Höffen. '

(Schluß folgt .)

Anzeige «.

IOmpachtiillg.
Samstag , den 12 Mai 1917,

nachmittags 2 Uhr
wird die Jagd der Gemeinde Heistenbach  bei Diez a.  d.
Lahn in einer Größe von 1289,888 Morgen aus weitere
6 Jahre ans dem lSemeindezinuner zu Heistenbach öffentlich
meiftbteknb verpachtet . Bemerkt wird , daß der Jagdbezirk
von der Bahnstation Diez a . d. Lahn in 20 Minuten zu er¬
reichen ist.

Heistenbach,  den 4. Mai 1917.
Der Jagdvorsteher:

Philipps.

Lkrantwoch 'ich für die Schrift !,itung Wch««d Hein , Petz HM
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